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F ür Unternehmen aus dem Ener-
giesektor ist grundsätzlich nicht 
mit Corona-spezifischen Aus-

wirkungen auf die Rechnungslegung zu 
rechnen. Jedoch werden die allgemei-
nen wirtschaftlichen Folgen in den Jah-
resrechnungen Spuren hinterlassen. 
Nachfolgend wird auf ausgewählte 
Themen und Bilanzpositionen einge-
gangen, bei welchen ein erhöhtes Au-
genmerk angezeigt sein kann. Es han-
delt sich dabei um Ausführungen allge-
meiner Art. Diese beziehen sich in ers-
ter Linie auf Jahresrechnungen, welche 
gemäss den Richtlinien des Obligatio-
nenrechts erstellt werden. Der sachge-

rechte Umgang mit den zu beurteilen-
den Sachverhalten hängt von den kon-
kreten Umständen des Einzelfalls ab. 
Bei der Erstellung der Jahresrechnung 
dürften noch in einem höheren Masse 
als bisher Er mes sens entscheide getrof-
fen werden. Zudem werden die rechtli-
chen Aspekte der Arbeitstätigkeit im 
Homeoffice sowie die Frage der höhe-
ren Gewalt bei Verträgen thematisiert.

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen
Aufgrund der aktuellen Situation muss 
davon ausgegangen werden, dass einige 
Kunden mit Liquiditätsproblemen und 

Zahlungsschwierigkeiten zu kämpfen 
haben. Daher ist es unerlässlich, dass 
die Unternehmen der Debitorenbewirt-
schaftung erhöhte Aufmerksamkeit 
schenken, um das Risiko der Nichter-
füllung von Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen zu minimieren. 
Dabei ist es sinnvoll, einerseits den 
bestehenden Mahnprozess zu überprü-
fen und die Mahnzyklen allenfalls 
anzupassen. Anderseits kann es sinn-
voll sein, die Wertberichtigungspraxis 
für die Abschlusserstellung anzupas-
sen. Die in der Praxis verbreitete 
Methode der pauschalen Wertberichti-
gung berücksichtigt unter Umständen 

Auswirkungen von Corona | Am 31. Januar 2020 hat die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) die Ausbreitung von Covid-19 als internationale Gesundheitsnotlage 
bezeichnet. Die finanziellen Folgen der direkten und indirekten Auswirkungen 
dieser Pandemie werden sich im Geschäftsjahr 2020 beziehungsweise in der 
Jahresrechnung 2020 niederschlagen.

Recht und Finanzen 
nach der Pandemie
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das gestiegene Debitorenausfallrisiko 
nicht ausreichend. Daher empfiehlt sich 
die Prüfung der Einzelwertberichti-
gung der Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen. Zusätzlich kann in 
Erwägung gezogen werden, nach Mög-
lichkeit die Pauschalwertberichtigung 
auf den nicht bereits einzelwertberich-
tigten Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen anzuheben.

Darlehen/Vorschüsse
Im Grundsatz die gleiche Problematik 
wie bei den Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen kann sich bei 
gewährten Darlehen/Vorschüssen erge-
ben. Aufgrund von möglichen Liquidi-
tätsengpässen und/oder ungenügender 
Ertragslage durch die Folgen der Coro-
na-Pandemie kann es angezeigt sein, 
die Werthaltigkeit von gewährten Dar-
lehen und Vorschüssen kritisch zu über-
prüfen. Nötigenfalls sind diese Positio-
nen im Wert zu berichtigen.

Sachanlagen und  
immaterielle Anlagen
Die Sachanlagen und immateriellen 
Anlagen werden gemäss Handelsrecht 
höchstens zu den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten bilanziert (Art. 
960a OR). Jährlich werden diese um 
die nötigen Abschreibungen und Wert-
berichtigungen reduziert. Liegen kon-
krete Anzeichen für eine Überbewer-
tung von Aktiven vor, so sind die Werte 
zu überprüfen und nötigenfalls anzu-

passen (Art. 960 Abs. 3 OR). Aufgrund 
der Auswirkungen der Corona-Pande-
mie steigt das Risiko, dass solche 
Anzeichen vorliegen (zum Beispiel 
unter der Erwartung liegende Erträge 
aus einer Sachanlage, Ausfall Mieter-
träge, Wegfall/Einbruch Absatzmärkte 
etc). Es ist mit einer Vergleichsrech-
nung zu prüfen, ob tatsächlich eine 
Werteinbusse vorliegt. Dabei wird der 
Buchwert mit dem sogenannten erziel-
baren Wert (höherer Wert von Nutz-
wert und Netto-Marktwert) verglichen.

Eine zusätzliche Wertberichtigung 
ist vorzunehmen, falls der erzielbare 
Wert eines Anlageguts nachhaltig und 
dauerhaft tiefer ist als die Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten vermindert 
um die planmässigen Abschreibungen. 
Da die Erstellung der entsprechenden 
Vergleichsrechnung aufwendig sein 
kann, empfiehlt es sich, das Risiko 
einer allfälligen Überbewertung früh-
zeitig zu klären und die notwendigen 
Berechnungen zu erstellen.

Beteiligungen 
Beteiligungen unterliegen typischer-
weise nicht einem nutzungs- oder 
altersbedingten Wertverlust. Deshalb 
werden keine planmässigen Abschrei-
bungen auf den Anschaffungswerten 
vorgenommen, sondern Wertberichti-
gungen für allfällige Wertverluste (Art. 
960 Abs. 3 OR). Dies geschieht wie bei 
den Sachanlagen durch den Vergleich 
des Buchwertes der Beteiligung mit 

dem erzielbaren Wert. Sinkt der erziel-
bare Wert einer Beteiligung nachhaltig 
unter den bisherigen Buchwert wird 
eine Wertberichtigung erforderlich. 
Falls Beteiligungsgesellschaften auf-
grund der wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Corona-Pandemie ein 
negatives Ergebnis ausweisen sollten, 
bedeutet dies nicht, dass zwingend 
eine Wertanpassung des betroffenen 
Beteiligungsbuchwertes vorgenom-
men werden muss. Jedoch muss sich 
die bilanzierende Gesellschaft in die-
ser Situation die Frage stellen, ob es 
sich dabei um ein einmaliges Ergebnis 
oder um eine nachhaltige Tendenz han-
delt.

Verbindlichkeiten
Auf die Bilanzierung von Verbindlich-
keiten dürfte sich die Corona-Pande-
mie nur in den wenigsten Fällen aus-
wirken, da sich der Erfüllungsbetrag 
der Verbindlichkeit nicht verändert. 
Falls allfällige Vorgaben für die Kredit-
gewährung (Covenants) als Folge der 
Corona-Pandemie nicht eingehalten 
werden können und die Nichteinhal-
tung den Gläubiger zur vorzeitigen Auf-
lösung eines Darlehensvertrages 
berechtigt, wirkt sich dies grundsätz-
lich nicht auf den Bestand der Verbind-
lichkeit aus. Jedoch können sich Aus-
wirkungen auf den Ausweis der 
Restlaufzeiten und im Worst Case auf 
die Einschätzung der Unternehmens-
fortführung ergeben.

Le 31 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a qualifié la propagation du Covid-19 d’urgence sani-
taire internationale. Les conséquences financières des 
 répercussions directes et indirectes de cette pandémie se 
manifesteront pendant l’exercice 2020, ou plus exactement 
dans les comptes annuels 2020.

À priori, les entreprises du secteur énergétique n’ont pas 
à s’attendre à des conséquences spécifiques liées au corona-
virus pour leur comptabilité. Néanmoins, les répercussions 
financières générales laisseront des traces dans les comptes 
annuels. Le présent article aborde des thèmes et des postes 
du bilan auxquels il peut être bon de porter une attention 
accrue. Les explications sont de nature générale et 
concernent en premier lieu les comptes annuels établis 
 selon les directives du droit des obligations. Le traitement 
approprié des situations à évaluer dépend des circonstances 

concrètes. Lors de l’établissement des comptes annuels, les 
décisions prises de façon discrétionnaire seront probable-
ment plus nombreuses qu’avant. De plus, les aspects juri-
diques de l’activité professionnelle en télétravail, ainsi que 
la question de la force majeure dans les contrats, seront thé-
matisés.

Dans l’économie, le Covid-19 pose des défis considé-
rables, car les mesures de quarantaine requises ralentissent 
les processus de production, voire les interrompent totale-
ment. La survenance d’épidémies ou de maladies peut 
constituer un « cas de force majeure » tel que le prévoient 
les clauses du même nom dans de nombreux contrats. Tou-
tefois, il n’existe que peu de jurisprudence sur les épidémies 
et les pandémies, et ce que recouvre la « force majeure » est 
défini de manière très diverse. De plus, ces clauses 
contiennent souvent des obligations de déclarer. MR

Droit et finances après la pandémie
Répercussions du coronavirus
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Gesellschaften mit 
Überbrückungskredit
Restriktionen sind bei Gesellschaften, 
welche einen durch die Eidgenossen-
schaft verbürgten Überbrückungskre-
dit (Covid-19-Kredit) erhalten haben, 
zu beachten. Diese dürfen während der 
Dauer der Solidarbürgschaft unter 
anderem keine Dividenden ausschüt-
ten oder Kapitaleinlagen zurückerstat-
ten (Art. 6 Abs. 3 Covid-19-Solidar-
bürgschaftsverordnung). Dabei werden 
nebst den liquiditätswirksamen Zah-
lungen an Aktionäre auch die den 
Aktio nären aufgrund eines Gewinn-
verwendungsbeschlusses zugewiese-
nen Gewinnbestandteile als Ausschüt-
tungen bezeichnet, auch wenn diese 
erst zu einem späteren Zeitpunkt aus-
bezahlt werden. Ebenso ist bei diesen 
Gesellschaften auch eine Dividenden-
ausschüttung durch Buchung auf dem 
Aktionärs-Kontokorrent nicht möglich.

Homeoffice – Datenschutz  
und Geschäftsgeheimnis
Von heute auf morgen haben viele Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Büro 
nach Hause verlagert. In der Praxis 
zeigt sich, dass viele Unternehmen 
nicht systematisch auf Homeoffice 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vorbereitet waren. Auch wenn die In -
frastruktur vieler Unternehmen heute 
ein flexibles Arbeiten von verschiede-
nen Standorten auch unter dem 
Gesichtspunkt der IT-Sicherheit 
erlaubt, wurde vielfach vergessen, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Weisungen bezüglich der Arbeit im 
Homeoffice mitzugeben. Insbesondere 
muss dem Umstand Rechnung getra-
gen werden, dass man im Homeoffice 
oft auf engem Raum mit anderen Fami-
lienmitgliedern oder Mitbewohnern 
ist. Ihnen gegenüber ist das Geschäfts-

geheimnis zu wahren. Entsprechend 
sollte der Arbeitgeber eine Weisung 
herausgeben, welche die heiklen 
Aspekte der Homeoffice-Arbeit adres-
siert, wie beispielsweise:

 l Clean Desk und kein Herumliegen-
lassen von Geschäftsdokumenten

 l keine Pausengespräche über Firmen- 
und Kundenthemen

 l fachgerechte Archivierung oder Ent-
sorgung von Geschäftsunterlagen

 l Vertraulichkeit von geschäftlichen 
Telefonaten etc.

Ein Link zu einer entsprechenden 
Checkliste findet sich am Schluss die-
ses Artikels.

Anspruch auf Entschädigung 
wegen Homeoffice?
Aufgrund der vermehrten Arbeitstätig-
keit im Homeoffice kam die Frage auf, 
ob der Arbeitgeber den Arbeitnehmerin-
nen und -nehmern für die Benutzung 
der Infrastruktur eine Entschädigung 
bezahlen muss. Diese Frage gewann in 
letzter Zeit medial an Aufmerksamkeit. 
Das Bundesgericht hat diesbezüglich 
entschieden, dass wenn dem Arbeitneh-
mer in den Büroräumlichkeiten des 
Arbeitgebers kein Arbeitsplatz zur Ver-
fügung steht und der Arbeitnehmer 
lediglich im Home office arbeitet, der 
Arbeitgeber eine Entschädigung für die 
Benutzung der privaten Räumlichkeiten 
zu Geschäftszwecken zu entrichten 
habe. In der jetzigen Coronakrise liegt 
jedoch eine andere Ausgangslage vor. 
Viele Arbeitnehmerinnen und -nehmer 
haben im Homeoffice gearbeitet, obwohl 
ihnen ein Arbeitsplatz beim Arbeitgeber 
zur Verfügung stand. Die Weisung, im 
Homeoffice zu arbeiten, beruhte auf 
einer Empfehlung des Bundesrats zum 
Schutz der Gesundheit. Das Home office 
wurde also im Interesse und zum Schutz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

angeordnet. Folglich ist in aller Regel 
keine Entschädigung für das coronabe-
dingte Homeoffice geschuldet, wenn 
grundsätzlich ein Arbeitsplatz in den 
Büroräumlichkeiten des Arbeitgebers 
zur Verfügung steht.

Corona als höhere Gewalt?
In der Wirtschaft sorgt Covid-19 für 
erhebliche Herausforderungen, da die 
erforderlichen Quarantänemassnah-
men Produktionsabläufe verlangsa-
men oder gänzlich unterbrechen. Epi-
demien oder sonstige Ausbrüche von 
Krankheiten und Seuchen können 
einen Fall «höherer Gewalt» darstel-
len, wie ihn sogenannte Force-Ma-
jeure-Klauseln in vielen Verträgen vor-
sehen. Zu Epidemien oder Pandemien 
gibt es aber nur wenig Rechtsprechung 
und der Inhalt von «höherer Gewalt» 
ist sehr unterschiedlich definiert. 
Zudem enthalten solche Klauseln oft 
Anzeigepflichten.

Betroffen sein können sowohl produ-
zierende Unternehmen als auch Wieder-
verkäufer – indem sie entweder Produk-
tionsausfälle erleiden oder bei Ausfällen 
eines Zulieferers. Aus rechtlicher Sicht 
sollten Unternehmen deshalb:

 l ihre in diesem Hinblick wichtigen 
Verträge auf Force-Majeure-Klau-
seln überprüfen;

 lwissen, bei welchen Vertragspart-
nern sie Anzeigepflichten haben;

 l die Klausel für «höhere Gewalt» in 
ihren Standards und AGB überprüfen.

Link
www.bdo.ch/checkliste-homeoffice
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Vielen Dank für ihren ausgezeichneten 
Artikel. Ihr Satz «Allfällige Kompensa-
tionen von ‹Flexibilitäten› entsprechen 
im maximalen Fall den Opportunitäts-
kosten des Ausbaus» hat mir gefallen. 
Klar ist, dass die Smart Meter nach BFE 
keine Steuerung von Flexibilitäten 
anbieten, und dass die heutige Rund-
steuerung dazu genügen würde.

Ihr Vorschlag ZAUM setzt voraus, 
dass EVG/ZEV mit Lastgangmessung 
abgerechnet werden, was zwar gerecht, 
aber kaum wirtschaftlich ist. Die Smart 
Meter, die bis 2027 zu installieren sind, 
verbrauchen mehr Strom als die alten 
Ferraris-Zähler, wenn man Datenüber-
tragung und -Speicherung einschliesst, 
was wohl ein besseres Verbraucherver-

halten zunichtemachen wird. Die teu-
ren Smart Meters dienen nur der Libe-
ralisierung des Strommarktes, diese ist 
aber nicht Bestandteil des Energie-
gesetzes noch der Energiestrategie 
2050, und was die Strommarktliberali-
sierung der Energieversorgung bringt, 
weiss niemand.

PROF. DR. HUBERT KIRRMANN, 5405 BADEN


